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Amtlicher Teil.
Geseke; Verordnungen derberReichsbrhörden;Vertrãge.

Einberufung des Kolonialrats.
Sit Der Kolonialrat wird berufen, am Montag, den 18. Junk d. Is., vormittags 10 Uhr, in

ungssaale der Kolonial--Abtellung des Auswärtigen Amts zusommenzutreten.
Berlin, den 19. Mai 1906.

Der Neichskonzler.
Im Austrage: E. Hohenlohe.

dorrfügungdesReichskanzlers, betreffend die übertragung seemannsamtlicher und
konfularscher Befugnisse an den Bezirksrichter in Lüderitzbucht. Vom 9. Mai 1906.

der #&amp; 6uf Grund des § 5 der Seemannsordnung vom 2. #u# 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 175) und
22 8, 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird hiermit für das Schutzgebiet

Deusch= Südwestafrika verfügt, was 0 ri- * ! 1
§ 1. Der Bezirkerichter in Lüderitzbucht wird zum Seemannsamt bestellt.
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2. Die Bestimmungen der 88 1 Abs. 2, und 2 bis 4 der Verfügung, betreffend die seemanns-

amtlichen und konsularischen Befugnisse und das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee, vom 27. September 1903, gelten auch sür das Seemannsamt und den Bezirks-
richter in Lüderitzbucht.

§ 3. Diese Verfügung tritt am 1. Juli 1906 in Kraft.

Berlin, den 9. Mai 1906.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Graf v. Posadowsky.

Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Ausgabe

von 50 Rupien-Noten der Deutsch-Ostafrikanischen Bank. Vom 15. Februar 1906.

Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 1. Dezember 1905.7)

Die Deutsch-Ostafrikanische Bank hat zufolge des ihr in§7 der Konzession des Reichskanzlers
vom 15. Januar 1905 verliehenen Rechts nunmehr auch mit der Ausgabe von Noten begonnen, die auf
den Betrag von fünfzig Rupien lauten und im Schutzgebiet ausgestellt sind.

Die öffentlichen Kassen des Schutzgebiets werden ermächtigt, diese Wertzeichen bis auf welteres
bei allen den Neunwert der Noten erreichenden oder übersteigenden Zahlungen zu ihrem Nennwerte in

Zahlung zu nehmen. *
Hinsichtlich der Verpflichtung der Bank zur Einlösung der ausgegebenen und zum Ersatz be-

schädigter Noten gegen Münzen, die im ostafrikanischen Schutzgebiet als gesetzliches Zahlungsmittel anerkonnt
sind, wird auf die in der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1905 abgedruckten §§ 10 und 11 der

Konzession Bezug genommen.
Daressalam, den 15. Februar 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf v. Götzen.

Bekanntmachung des Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Nutzung
von Walderzeugnissen. Vom 1. Aprll 1906.

Auf Grund der Waldschutzverordnung vom 9. September 1904“*) wird hlermit nachstehendes
zur allgemeinen Kenntnis gebracht:

Auf unverwertetem Kronland (§ 2) können, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 8, Wald-
erzeugnisse (§ 1) bis auf weiteres ohne vorherige Erlaubnis von jedermann genutzt werden. Die Nutzung
ist auf Verlangen der zuständigen Dienststelle anzumelden. Die Dienststellen, an die diese Anmeldung zu
richten ist und denen gemäß § 5 der Waldschutzverordnung die Festsetzung und Einzlehung der Gebühren
obliegt, sind Bezirksamt, Bezirksnebenstelle, Militärstatlon, Militärposten desjenigen Bezirks, in dem die
Walderzeugnisse gewonnen sind.

In Waldreservaten kann die Erlaubnis zur Nutzung von Walderzeugnissen bedingungsweise auf
Grund einer besonderen Vereinbarung, aber nur gegen Entgelt in den von der Forstverwaltung hierfür

freigegebenen Schlägen erteilt werden. Dahingehende Nutzungsanträge sind, wenn es sich um Waldreservate
handelt, die zu einem Forstbezirk gehören, bei der betreffenden Forstverwaltung, andernfalls bei der lokalen
Verwaltungsbehörde zu stellen. Soweit Mangrovenwald in Betracht kommt, sind die Anträge an das

Zollamt des Bezirks zu richten.
Daressalam, den 1. April 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf v. Götzen.

*) Vagl. Deutsches Kolonialblakt 1906, Seile 29.

**) Vgl. Deutsches Kolonialblatt 1904, Seite 653.
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Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Aus-

führungsbestimmungen zur Zollverordnung. Vom 12. April 1906.

Auf Grund des § 62 der Zollverordnung für das Deutsch-Ostafrikanische Schutzgebiet vom
13. Juni 1908 bestimme ich hiermit folgendes:

Der § 9 der Ausführungsbestimmungen zur Zollverordnung erhält unter B im ersten Absatz fol-
genden zweiten Satz: Die Zollstation Muansa wird von Mitte April 1906 ab unabhängig von der

Militärstation Muansa durch einen deutschen Zollbeamten selbständig wie eln Hauptzollamt an der Meeres-
küste verwaltet und hat die Befugnis, die Zollstationen Schirati und Bukoba unvermuteten Amts-
besichtigungen zu unterziehen. ·

Daressalam, den 12. April 1906.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Lertretung:
v. Winterfeld.

Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die rechtliche

Gleichstellung der Goanesen und Parsen mit den Nichteingeborenen.
Vom 3. Oktober 1904.

Auf Grund des § 2 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den
deutschen Schupgebieten vom 9. November 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 1005), bestimme ich hierdurch mit
Zustimmung des Reichskanzlers, was folgt:

§ 1. Goanesen und Parsen sind in Deutsch-Ostafrika im Sinne der §8§ 4 und 7 des Schutz-
gebietsgesetzes als Nichteingeborene anzusehen.

§ 2. Diese Verfügung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Daressalam, den 3. Oktober 1904.

Der Kaiserliche Gouverneur.
Graf v. Götzen.

Nachweisung der Brutto-Einnahmen der Zollverwaltung an der Küste Deutsch-

Ostafrikas im Monat März 1906.
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sofort . Anmerkung: Der Wert der Stempelmarken, welche den Zollämtern überwiesen werden, wird von diesen
6 abals Einnahme verbucht. Damit die rechnerisch nachgewiesene Einnahme mit der tatsächlichen Einnahme aus der

anga# e von Marken übereinstimmt, muß dann am Schlusse des Rechnungsjahres der Wert der verbleibenden Bestände
arken wieder abgesetzt werden. Hieraus erklärt sich die Höhe der bei den Nebeneinnahmen zurückgerechneten Beträge.
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Bekanntmachung des Kaiserlichen Bezirksrichters von Keetmanshoop, betreffend
Veröffentlichung von Handelsregistereintragungen. Vom 10. Dezember 1905.

Die Eintragungen in das Handelsregister des Kaiserlichen Bezirksgerichts zu Keetmanshoop
906werden im Jahre 19

4 .1. im Deutschen Kolonialblatt und

2. in der Deutsch-Südwestafrlkanischen Zeitung

bekannt bemact werden.Keetmanshoop, den 10. Dezember 1905.

Der Kaiserliche Bezirksrichter.
Dr. Forkel.

Bekanntmachung des Kaiserlichen Bezirksrichters von Wiudhuk, betreffend
Veröffentlichung von Handelsregistereintragungen. Vom 15. Dezember 1905.

7 iun Eintragungen in das Handelsregister des Kaiserlichen Bezirksgerichts Windhuk werden imahre

rç-“ m Deutschen Reichsanzeiger,

- in der Deutsch-Südwestofrltanischen geltung und
"·«" in den Windhuler Nachrichten

veröffentlicht nwerden.
Windhuk, den 15. Dezember 1905.

Der Kaiserliche Bezirkörtchter.
Schottelius. «

Bekanntmachung des Kaiserlichen Bezirksrichters von Swakopmund, betreffend
Veröffentlichung von Handelsregistereintragungen. Vom 6. Februar 1906.

Die durch das Handelsgesetzbuch vorgeschriebenen Bekanntmachungen von Eintragungen in das

Handelsregister werden für den Bezirk des Katserlichen Bezirksgerichts Swakopmund im Jahre 1906 in
folgenden Zeitungen erfolgen:

1. im Deutschen Reichsanzeiger,
2. im Deutschen Kolonialblatt,

3. in der Deutsch-Südwpestafrikanischen Beitung.Swakopmund, den 6. Februar 1906.

Der Kaiserliche Bezirksrichter.
· Blumhagen.

Personalien.

Naiserliche Schutztruppen.

Oberkommando derSchu tztruppen.
A. K. O. vom 21. Mai 1906.

Dr. Simon, Stabsarzt beim Oberkommando, in die Schutztruppe für Südwestafrika versetzt.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.
A. K. O. vom 21. Mai 1906.

Tiller, Leutnant, zum Oberleutnant befördert.
Frank, Oberleutnant, Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weltere 2 Jahre genehmigt.

Schutztruppe für Südwestafrika.
A. K. O. vom 18. Mai 1906.

Jorns, Kriegsgerichtsrat von der 3. Division, mit dem 11. Mai d. Is. aus dem Heere ausgeschieden

und mit dem 12. Mai d. Is. bei der Schutztruppe eingestellt.
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A. K. O. vom 21. Mai 1906.

d. Trotha, Generalleutnant und Kommandeur der Schutztruppe in Genehmigung seines Abschiedsgesuches

mit der gesetzlichen Pension unter Verleihung des Roten Adler-Ordens 1. Klasse mit Eichenlaub
und Schwertern am Ringe zur Disposition gestellt.

v. Deimling, Oberst mit dem Range eines Brigadekommandeurs und Abteilungschef im Großen General-
stabe, am 21. Mai d. Is. aus dem Heere ausgeschleden und mit dem 22. Mal d. Is. zum

Kommandeur der Schutztruppe ernannt.

Am 31. Mai d. Is. aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. Juni d. N
im Heere angestellt:

v. Uthmann, Major und Kommandeur der 1. gienilerte Aelong, als Abteilungstommandeur im
2. Oberelsässischen Feldartillerie-Regiment Nr.5

Remmert, Hauptmann und Batteriechef in der 2. d Lertillerie Abteilung, im Vergischen Feldartillerie-
NRegiment Nr. 59,

Bayer, Hauptmann im Generalstabe, unter Überweisung zum Großen Generasstabe der Armee;

die Oberleutnants:

v. Alt= Stutterheim, in den Ersatzkompagnlen des 2.Feldregtments, im Großherzoglich Mecklenburgischen
Grenadier-Regiment Nr. 89 und

v. Trotha, Kommandant des Hauptquartiers, im Kalser Franz GVarde Grenadier-Reginent Nr. 2;
die Leutnants:

Haehnel, im Sisiler.Regiment.General-Feldmarschall Graf Moltke (Schlesischey Nr. 38,
v. Bylburg, in der 2. Feldtelegraphen-Abtellung, im Telegraphen-Bataillon Nr. 1 und

Göt v. Olenhusen, in der TV. Guhrpark.) Kolonnenabteilung im 2. Hannoverschen Dragoner=
Regiment Nr. 16;

die.Stab zarzte: «
Dr. Brockelmann, Botalllonzarzt des I. Bataillons 2. Feldregiments, als gaezee des 2. Bataillons

D 5. Thöringischen Infanterie-Regiments Nr. 94 (Großherzog von Sachsen) und
F. Otto, Bataillonsarzt des III. Bataillons 2. Feldregiments als Stabsarzt beimKadettenhause in Plön

und gleichzeitig zur Dienstleistung beim 1. Westpreußischen geefitein eegie Nr. 11 kom-
mandiert; das Kommando ist einer Versetzung gleich zu achten,

Hoffmann, Oberarzt bei den Ersatzkompagnien des 2. Feldregiments, 7 Niederschlesischen Infanterie-
Regiment Nr. 51;

drh v. Fritsch, Oberleutnant, und
d. Klewih, Leutnant im 2. Feldregiment, am 31. Mai d. Is., und zwar ersterer behufs Rücktritts in

Königlich Sächsische, letzterer behufs Rücktritts in Könlglich Württembergische Militärdienste aus
der Schutztruppe ausgeschieden.

ferner:

9 Es werden befördert:

auszus, Oberleutnant in der I. Felbartilrie-Abtellang, zum Hauptmann und zum Adjutanten des
Pe Kommandos der Schutztruppe ernannt,

rkuhn, Leutnant in der III. (Proviant) Kolonnen-Abteilung, zum Oberleutnant;

E die Feuerwerksleutnants:
ngelhardt und Donnevert zu Feuerwerks-Oberleutnants;

die Assisten zärzte:
V. Clemm, beim 2. Feldregiment, Dr. Frief, Dr. Wetzel und Dr.Dreist —zu Oberärzten.

26. Mal d. Is. aus dem Heere ausgeschieden und mit dem 27. Mal d. Is. im Elsenbahn-Bataillon
Rand der Schutztruppe angestellt:

t, Oberleutnant im Eisenbahn-Regiment Nr. 1 und Goerke, Leutnant im Elsenbahn-Regiment Nr. 3.

# Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 8. Mai 1906.
Obu y-1 Vizefeldwebel der Reserve,
55 8 Unteroffizler der Reserve und

er, Bezirksfeldwebel, mit dem 12. Mal d. Is. in die Schutztruppe übernommen, die belden ersteren
unte gleichzeitiger Beförderung zu Feldwebeln mit Wahrnehmung von Provilantamtsassistenten-

stellen, der letztere unter Ernennung zum Ueldwebel mit Wahrnehmung einer Feldlozarett-Ren-dantenstelle beauftragt.

%
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Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 10. Mai 1906.

Lueck, Feldintendanturrat, mit dem 31. Mai d. Is. behufs Einreihung in eine etatmäßige Intendantur-

ratsstelle des Friedensstandes des Königlich Preußischen Heeres aus der Schutztruppe aus-
geschieden.

Verfügung des Reichskanzlers (obertommondo der Schutztruppen) vom 11. Mai 1906.

Pfannschmidt, Bekleidungsamts-Assistent, mit dem 14. Mai d. Is. behufs Wiederanstellung im Bereiche

der Königlich Preußlschen Heeresverwaltung aus der Schutztruppe ausgeschieden.
Verfügung des Reichskanzlers (Hberkommando der Schutztruppen) vom 16. Mat 1906.

Dreyer, Oberveterinär, mit dem 31. Mai d. Is. behufs Wiederanstellung in der Königlich Preußischen

—* (4. Lothringisches Feldartillerle Regiment Nr. 70) aus der Schutztruppe aus-geschieden

Verfügung des Reichskanzlers (Oberkommando der Schutztruppen) vom 22. Mai 1906.
Hartig, Unterveterinär der Reserve, mit dem 27. Mai 2. Is. in die Schutztruppe übernommen und zum

Oberveterinär befördert.

Schutztruppe für Kamerun.

A. K. O. vom 5. Mai 1906.

Dr. Kreyher, Stabsarzt und Bataillonsarzt des III. Bataillons nfanterie Negimenis Graf Werder

(. Rheinischen) Nr. 80, am 6. Mal d. Is. aus dem Herre, ausgeschieden und mit dem 7. Maiin der Schutztruppe angestellt.

"“ A. K. O. vom 21. Mai 1906.

Königs, Leutnant, Antrag um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere 2 Sebr genehmigt.
Eckhard, ifsstenzarzt, zum Oberarzt befördert.

Am 5. Juni d. Is. scheiden aus dem Heere aus und werden mit dem 6. Juni d. Is. in der Schutztruppe

angestellt:

—

die Leutnants:

v. Hagen Gunther) im Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen 2. Brandenburgischen) Nr. 12
un

Edler v. der Planitz im Großherzoglich Mecklenburgischen Feldartillerle-Regiment Nr. 60.

—
der Raiserlichen Schutztruppe flir Südwestafrika bei den Rämpfen gegen die aufständischen Eingeborenen.

Gefallen:
Am 19. Mati auf Patrouille nördlich Lanus-

1. Leutnant Kurt Engler, früher im Königlich Sächsischen 14. Infanterie-Regiment Nr. 179,
Herzschuß.

 tReiter Friedrich Finke, früher im 1. Hannoverschen Infanterie-Regiment Nr. 74, Kopfschuß.

Am 21. Mai zwischen Kubub und Amkois=

. Unteroffizier Stanislaus Welker, früher im LandwehrbezirkMüßfhuen, Brust= und Beinschuß.
4Relter Alfred Romberg, früher bei der Fußartillerte-Schießschule, Herzschuß.
 Reiter Albert Lösche, früher im 6. Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 49, Kopf= und Armschuß

Am 21. Mai zwischen Kalkfontein und Kubub:

 Gefreiter August Groening, früher im Kürassier-Regiment Herzog Friedrich r von Württemberg.
(Westpreußischen) Nr. 5, zuletzt im Landwehrbezirk Marienburg, Bruftschuß.

Am 23. Mai im Gefecht westlich Springpuetz:

. Sergeant Otto Boas, früher im Westfältschen Dragoner-Regiment Nr. 7.

Gefreiter Otto Schröder, früher im Großherzoglich Mecklenburgischen Sstlier-Regimeent Nr. 90.
 Gefreiter Albert Radicke, früher im Hannoverschen Jäger-Bataillon Nr.1

 sb#
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Verwundet:

Am 28. Mal im Gefecht westlich Springpuetz:

 Leutnant Ulrich v. Kalckreuth, früher im Infanterie-Reglment Großherzog Friedrich Franz II. von
Mecklenburg-Schwerin (4. Brandenburgischen) Nr.24, schwer, Schuß rechte Ferse, Prellschuß linken Fuß,
Unteroffizier Leopold Weber, früher im Thürtgicchen Ulanen-Regiment Nr. 6, schwer, Knochenschuß
linken Oberarm.

Unteroffizier Karl Droste, früher im Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr. 8, schwer,
Schuß linken Oberschenkel und Unterleib.

Lsü Karl Ilse, früher im 2. Thürrasch Infanterle-Regiment Nr. 32, leicht, Schuß rechten
erschen

— n*Soringer,ffrüherimBieersichishon Fußartillerie-Regiment Nr. 10, leicht,
u

Gefreiter Korl“ Lezwald, früher im Olbenkurguschen Dragoner-Regiment Nr. 19, schwer, Schuß
rechte Wade.

Gefreiter Alfred Dummel, krüher im Infanterle-Regiment Herzog von Holstein (Holsteinischen)
Nr. 85, leicht, Schuß rechte

Gesrelter Friedrich Kirch, wu im Infanterie-Regiment von Goeben (2. Rheinischen) Nr. 28,
leicht, Schuß rechten Ringfinger.

Reiter Karl Friedrichsen, früher im Infanterie-Regiment von Lützow (1. Rhelnischen) Nr. 26,
schwer, Schuß Unterleib.

. Reiter Heinrich Brück, früher im Thüringsschen Ulanen-Regiment Nr. 6, schwer, Schuß linke Schulter.

 Reiter Gerhardt Bielke, früher im Feld-Artillerie-Regiement von Podbielski (1. Niederschlesischen)
Nr. 5, schwer, Schuß Unterlelb.

4. Reiter Johannes Springwald, früher im Dragoner Regiment von Wedel (1. Pommerschen) Nr. 11,
schwer, Schuß rechten Unterschenkel.
Reiter Robert Mehl, früher im 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109, schwer, Schuß linke Hüfte.

4Reiter Franz Myrchick, früher im Füsilier-Regiment General-Feldmarschall Graf Moltke (Schlesischen)
Nr. 38, schwer, Schuß linkes Knie.

 Reiter Felix Schubert, früher im Ulanen-Regiment Graf Haeseler (2. Brandenburgischen) Nr. 11,
leicht, Schuß rechten Oberarm.

nechträgrih gemeldet:
Am 4. Mai, bei Rooispleyz:

Oberleutnant Ernst Moliere, früher im Mogbeburgischen Jäger-Bataillon Nr. 4, Huetschwunde
linken Unterarm, Weichtellschuß Gesäß.

Vermißt:

Seit 19. Mai auf Patrouille nördlich Kanus:

Unteroffizier Friedrich Baasch, früher im Rheinischen Pionier-Bataillon Nr.
seter * Lantssh, früher im Königlich Sächsischen Schützen= (Füsilier= — Prinz Georg

An Krankheiten gestorben:

Im Lazarett Swakopmund:
 Gefreiter Adam Mikloweit, früher im Garde-Pionier-Bataillon, am 11. Mai an Nierenentzündung

und Wassersucht.

Reit Im Lazarett Keetmanshoop:
elter Georg Seibel, früher im 2. W erzoglich Hessischen Dra oner-Negiment (Lelb. Dragoner-Regiment) Nr. 24, am 11 n an Typhus.- ) eich bessts 6

n Im Mezeren, Warmbad:

eiter Paul Kroll, früher im Grenadiereginent König Friedrich der Große (3. Ostpreußischen)
r. 44, am 12. Mal an %

A e Felblazerett Lüderitzbucht:
eiter Friedrich Althaus, #:im Nassauischen Pionier-Bataillon Nr. 21, am 15. Mai an Herzschwäche.

Im Feldlazarett Kalkfontein:

2 viete früher im Infanterie-Regiment Graf Werder (4. Rheinischen) Nr. 30, am
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Im Feldlazarett Bethanien:

6. sbe Friedrich Meyer, früher im Danziger Infanterle-Regiment Nr. 128, am 20. Mai an

In Ukamas:

7. Gefrelter Eduard Globig, früher im Kürassier-Regiment von Driesen (Weställsche Nr. 4, am
 3238. Mai an Herschwähe,

Nichtamtlicher Teil.
# Nachrichten.
Nachruf.

Am 9. April 1906 verstarb auf der Milltär-
station Ebolowa an den Folgen eines schweren Ge-
lenkrheumatismus der Oberleutnant in der Schutz-
truppe für Kamerun

Herr Waldemar v. Sobbe.

Hohe millltärische Begabung und vortreffliche
soldatische Leistungen in Kriegs= und Friedenszeiten
zeichneten ihn ebenso sehr aus wie feine hervorragende
und erfolgreiche Tätigkelt als Leiter eines Bezlrks.
Von seinen Vorgesetzten geachtet und anerkannt,

genoß er das Vertrauen und die Anhänglichkeit selner
Untergebenen.

Das Osfizierkorps verliert in dem Dahingeschie-
denen einen Kameraden, dem sein lauterer, vornehmer
Charakter allgemeine Wertschätzung und aufrichtige
Zunelgung gewonnen haben.

Sein Andenken werden wer7 s in Ehren halten.
Soppo, den 18. April1

ImNamen der Offiziere, 2# useffler und
Beamten der Schutztruppe für Kamerun:
gez. Mueller, Oberst und Kommandeur.

Nachruf.
Am 26. März 1906 fiel als Führer einer Trans-

portbedeckung in schwerem Kampf gegen Hottentotten
Morengas in dem Shlechtengelgne 2 Nalab östlich
Ukamas mit zehn Reitern der Leutnant

Bruno Keller

der 9. Gebirgsbatterie.
Dem tapferen Offizier und alseitig beliebten

Kameraden wird ein treues Angedenken bewahrt
werden.

Ukamas, den 30. März 1906.
Im Namen des Offizierkorps der Südtruppen:

v. Estorff, Major.

Nachruf.
Am 6. März d. Is., 3 Uhr früh, fiel bei einem

Überfall der 3. Funkenstation auf dem Marsche von
Warmbad nach Umeis der Führer derselben, Vize-
wachtmelster der Reserve

Horst v. Parpart.

Seit Anfang des Jahres zur Abteilung komman-
diert, hatte sich der Gefallene dank seiner großen
Passion und vorzüglichen Vorbildung als Elektro-

sekretär Zahn,

Ingenteur außerordentlich schnell eingearbeltet. Ein
tapferer Soldat, bewährt in mehreren Gesechten und
auf vielen Patrouillen, unermüdlich in jedem Dienst
und reich begabt, ist mit ihm dahingegangen.

er ihn als Untergebenen, Kameraden oder

Vorgesetztenkennen gelernt, hat ihn hochgeachtet und

wird ihm ein ehrendes Andelen allezeit bewahren.
Warmbad, im März1
Namens der verstärkten 7 Iunken-Abteimg=

Flaskamp, Oberleumant und Führer.

Nachruf.
Am 15. April d. Is. starb in Aunjos an Herz-

schwäche nach Typhus der Kriegsfrelwillige, Leutnant

der Reserve bei der 4. Ersatzkompagnie der Schut-
truppe für Südwestafrika

Herr Friedrich Wilhelm August v. der Trenck.

Um seinen Wunsch, nach Afrika an den Feind
zu kommen, schneller erfüllt zu sehen, ließ sich der
Verstorbene als Kriegsfreiwilliger bei seiner Truppe
einstellen, der er seit dem 7. Juli 1905 angehörte.

In drei Gefechten und auf verschiedenen Patrouillen-
ritten gegen den Feind zeigte er sich als ein ganzer
Soldat, ein Vorbild für seine Reiter

Wir alle betrauern in dem Dahingeschiedenen
den tüchtigen Soldaten, den stets hilfsbereiten Kriegs-
kameraden, und wir werden seiner nicht vergessen.

Im Namen der Osffiziere des Etappen-
kommandos „Süd“:

In Vertretung: gez. Wobring, ·

Hauptmann im Generalstabe des Etappenkommandos
„ Süd“ der Schutztruppe für Südwestafrika.

Deutsch-stafrika.
Der Bezirksamtssekretär Häuser hat am 28. Mai

die Wiederausreise nach Ostafrika angetreten.
Der Amtsgerichtssekretär Knodel, der Steuer-

der Provinzial= Steuersekretär
Grentzenberg und der Regierungssupernumerar
Trenge werden am 11. Juni die Ausreise nach

Deutsch-Ostafrika antreten.
In Ostafrika sind wiedereingetroffen: Reglerungs-

rat Meyer und kommiss.Sekretär Freitag.
Mit Helmatsurlaub aus Ostasrita sind einge-

troffen: Der Gouvernementsselrelär Altmann und

der Bureaugehilfe Herzig.
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